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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die sich in Ba-
den-Württemberg in der Obhut der Jugendhilfe befinden, in den letzten 18 Mo-
naten entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach Monaten und getrennt nach Stadt- 
und Landkreisen);

2.  wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration die Umsetzung 
des Fünf-Punkte-Plans zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen evaluiert, der im Januar zur Entlastung der besonders betroffenen 
Stadt- und Landkreise erarbeitet wurde;

3.  wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus den Kreisen Waldshut, 
Lörrach, Konstanz, Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg, Emmendingen und 
Ortenau im Rahmen der landesweiten Umverteilung in anderen Stadt- und 
Landkreisen untergebracht werden konnten;

4.  ob und ggf. in welchem Umfang die Kosten für die Unterbringung von unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die für das Jahr 2023 mit 106 Millionen 
Euro bzw. für das Jahr 2024 mit 134 Millionen Euro veranschlagt sind, auf-
grund des anhaltend Zustroms weiter steigen werden;

5.  wie und in welchem Umfang die am 1. September 2023 angekündigte Umstel-
lung auf eine bundesweite Verteilung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 
praktisch umgesetzt werden soll;

6.  warum die bundesweite Verteilung zunächst nur befristet bis Mitte Dezember 
2023 erfolgt;
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 7.  welche Fortschritte bei der Beschleunigung der behördlichen Altersfeststel-
lung erreicht werden konnten;

 8.  in wie vielen Fällen (absolut und prozentual) festgestellt wurde, dass vorgeb-
lich minderjährige unbegleitete Flüchtlinge wissentlich falsche Angaben über 
ihr Alter gemacht haben;

 9.  welche straf- und asylrechtlichen Konsequenzen die missbräuchliche Inan-
spruchnahme dieses besonderen Schutzstatus üblicherweise nach sich zieht;

10.  welche Maßnahmen sie ergriffen hat, um die irreguläre Migration nach Ba-
den-Württemberg insgesamt stärker zu ordnen, zu begrenzen und zu kontrol-
lieren.

13.10.2023

Hartmann-Müller, Teufel, Hailfinger, Huber, Dr. Preusch, Sturm CDU

B e g r ü n d u n g

Die Zahl der Geflüchteten ist über den Sommer weiter gestiegen. Mit jeweils 
ca. 7 000 Geflüchteten sind im Juli und August wieder wesentlich mehr Asylbe-
werber in Baden-Württemberg angekommen als in den beiden Vormonaten. Ins-
besondere für grenznahe Kommunen stellt die Unterbringung von unbegleiteten 
minderjährigen Asylbewerbern (UMA) einen enormen Kraftakt dar. Um die be-
troffenen Kreise zu entlasten, hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Integration im Januar dieses Jahres einen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt, der eine 
landesweite Verteilung der UMA vorsieht. Im Rahmen dieses Antrags soll er-
örtert werden, welche Fortschritte seitdem erreicht werden konnten.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 7. November 2023 Nr. 22-0141.5-017/5587 nimmt das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit und Integration im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Finanzen und dem Ministerium der Justiz und für Migration zu 
dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die sich in Ba-
den-Württemberg in der Obhut der Jugendhilfe befinden, in den letzten 18 Mo-
naten entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach Monaten und getrennt nach Stadt- 
und Landkreisen);

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kin-
der- und Jugendhilfe – (SGB VIII) von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen 
gesprochen wird. Ebenso üblich ist die Bezeichnung „unbegleitete minderjährige 
Ausländerinnen und Ausländer (UMA)“. 

Die Aufstellung zur Entwicklung der Zahlen der UMA im Zeitraum Mai 2022 bis 
Oktober 2023 kann der beiliegenden Anlage entnommen werden. 
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2.  wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration die Umsetzung 
des Fünf-Punkte-Plans zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen evaluiert, der im Januar zur Entlastung der besonders betroffenen 
Stadt- und Landkreise erarbeitet wurde;

Zum zwischen dem Sozialministerium, Städtetag Baden-Württemberg und Land-
kreistag Baden-Württemberg vereinbarten Fünf-Punkte-Plan kann der folgende 
Sachstand mitgeteilt werden: 

1)  Es werden alle möglichen Anstrengungen unternommen, zusätzliche Unter-
bringungs- und Betreuungsangebote zu schaffen. 

Ein kurzfristiger Austausch mit Herrn Minister Lucha zwischen dem Sozialmi-
nisterium, dem KVJS, dem Städtetag Baden-Württemberg, dem Landkreistag Ba-
den-Württemberg, Liga der Freien Wohlfahrtspflege und Jugendämtern erfolgte 
am 31. Januar 2023. Das Thema wurde daraufhin der Kommission Kinder- und 
Jugendhilfe (KKJH) übertragen, die im Rahmen eines Umlaufbeschlusses Leis-
tungsangebote für UMA mit neuen Konditionen für freie Träger und öffentliche 
Träger der Jugendhilfe geschaffen hat. Das Sozialministerium hat erklärt, dass 
diese Regelungen mit den Kostenerstattungsregeln des § 89d SGB VIII vereinbar 
sind. Insbesondere wurden die folgenden Inhalte beschlossen: 

•  In Abweichung zu den aktuellen Verhandlungskonditionen wurde eine Auslas-
tung auf 80 % festgesetzt. Die Prüfung der Betriebsnotwendigkeit bleibt unein-
geschränkt bestehen. 

•  In den üblichen Leistungsangeboten können UMA-spezifische Leistungen für 
ein oder mehrere Leistungsmodule nach § 6 Absatz 4 Rahmenvereinbarung 
vereinbart werden. 

Damit wurden wesentliche Anreize geschaffen, Unterbringungs- und Betreuungs-
kapazitäten auszuweiten.

2)  Die Auflagen bei der Schaffung von solchen Angeboten werden so weit wie 
möglich reduziert. 

3)  Für kurzfristige Notlagen und bis zur Schaffung zusätzlicher Unterbringungs-
möglichkeiten werden sogenannte Brückenlösungen ermöglicht.

Zum 3. Januar 2023 wurden zur Flexibilisierung der Maßnahmen für die Unter-
bringung und Versorgung von UMA Notfallunterbringungen zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit der UMA anerkannt und eine aktualisierte Fassung der „Unter-
bringungsformen für minderjährige Geflüchtete und unbegleitete minderjährige 
Ausländer unter besonderer Berücksichtigung junger Menschen aus der Ukraine 
(UMA) – Eckpunkte für öffentliche und freie Träger“ veröffentlicht.

Die Geltungsdauer der beiden Dokumente wurde bis zum 30. Juni 2024 verlän-
gert.

4)  Das Verfahren der zentralen Altersfeststellung wird weiterentwickelt und ver-
einfacht. 

Das Sozialministerium und das Justizministerium haben sich auf ein dezentrali-
siertes Verfahren an den weiteren Standorten Stuttgart und Freiburg geeinigt. Zu 
weiteren Einzelheiten vgl. Ausführungen bei Ziffer 7. 

5)  Das landesweite Verteilverfahren soll beschleunigt werden, um zu einer gleich-
mäßigeren Verteilung der Kinder und Jugendlichen zu gelangen. In diesem Zu-
sammenhang soll geprüft werden, inwieweit insbesondere die Hauptzugangs-
Jugendämter durch eine stärkere Bündelung der Prozesse in der unmittelbaren 
Aufnahmephase (Clearing-Phase) entlastet werden können.

Hierzu hat die kurzfristig einberufene und bereits wieder aufgelöste Arbeitsgruppe 
UMA-Clearing, bei der neben dem Sozialministerium auch das Justizministerium, 
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die Kommunalen Landesverbände, der KVJS, Vertreterinnen und Vertreter der 
Liga der freien Wohlfahrtspflege und einzelne Kommunen mitgewirkt haben, acht 
Vorschläge erarbeitet.

•  Vorschlag 1:  Weiterentwicklung von Jugendämtern zu Kompetenzzentren für 
die vorläufige Inobhutnahme.

• Vorschlag 2:  Wahrung der Übernahmefrist im Rahmen der Landesverteilung.
• Vorschlag 3:  Dezentralisierung der Altersfeststellung.
•  Vorschlag 4:  Vereinfachung der Verfahren bei den Ausländerbehörden zur Er-

füllung der ausländerrechtlichen Aufgaben.
•  Vorschlag 5:  Geklärtes Vorgehen und verbindliche Vereinbarungen in der Be-

rücksichtigung von Verteilhindernissen.
•  Vorschlag 6:  Nachhaltige Sicherung von Strukturen zur Versorgung und Be-

treuung von UMA.
•  Vorschlag 7:  Nicht einzelfallzuordenbare Aufwendungen werden mit den 

Kommunen im Einzelfall besprochen.
•  Vorschlag 8:  Erprobung von Modellen mit wissenschaftlicher Begleitung beim 

Aufbau der Kompetenzzentren.

3.  wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus den Kreisen Waldshut, 
Lörrach, Konstanz, Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg, Emmendingen und 
Ortenau im Rahmen der landesweiten Umverteilung in anderen Stadt- und 
Landkreisen untergebracht werden konnten;

Alle von den Stadt- und Landkreisen sowie die Stadt Konstanz angemeldeten un-
begleiteten Kinder und Jugendlichen, die zur Verteilung gemeldet wurden, konn-
ten landesintern verteilt werden. In der Regel haben von den genannten Jugend-
ämtern nur der Landkreis Lörrach, der Ortenaukreis, die Stadt Freiburg, die Stadt 
Konstanz und der Landkreis Konstanz ihre Quoten übererfüllt und sind berechtigt, 
unbegleitete Kinder und Jugendliche zur landesweiten Verteilung anzumelden.

4.  ob und ggf. in welchem Umfang die Kosten für die Unterbringung von unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die für das Jahr 2023 mit 106 Millionen 
Euro bzw. für das Jahr 2024 mit 134 Millionen Euro veranschlagt sind, auf-
grund des anhaltend Zustroms weiter steigen werden;

Gemäß § 113 SGB X Zehntes Buch – Sozialgesetzbuch Sozialverwaltungsverfahren 
und Sozialdatenschutz – (SGB X) verjähren Erstattungsansprüche in vier Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der erstattungsberechtigte Leistungsträ-
ger von der Entscheidung des erstattungspflichtigen Leistungsträgers über dessen 
Leistungspflicht Kenntnis erlangt hat. Erhöhte Bestandszahlen wirken sich also 
auch auf die Kostenbelastung der Folgejahre aus. Die für das Jahr 2023 berech-
neten Mittel in Höhe von rund 106 Millionen Euro gehen auf die UMA-Bestands-
zahlen der Jahre 2020/2021, die wesentlich geringer waren als derzeit, zurück. 
Die Basis für das Jahr 2024 ergibt sich aus den Zahlen der Jahre 2021/2022 usw. 
Ob der Betrag für die jeweiligen Folgejahre auskömmlich ist, wird somit erst in 
Zukunft ersichtlich, dürfte aber aufgrund der diesjährigen Zugänge unwahrschein-
lich sein. Für die Jahre 2025/2026 sind die derzeit noch nicht bekannten Bestand-
zahlen zum Ende des Jahres 2023 und die weitere Entwicklung in 2024 relevant, 
es ist aber mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. 

5.  wie und in welchem Umfang die am 1. September 2023 angekündigte Umstel-
lung auf eine bundesweite Verteilung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 
praktisch umgesetzt werden soll;

Die bundesweite Verteilung wurde in Abstimmung mit dem Landkreistag Ba-
den-Württemberg, dem Städtetag Baden-Württemberg und dem Kommunalver-
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band für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg/Landesjugendamt zum  
3. September 2023 umgesetzt. 

Die Terminkoordinierung mit den aufnehmenden Ländern im Rahmen der bun-
desweiten Verteilung wird künftig im Rahmen einer Aufgabenübertragung durch 
die Jugendämter unter Beteiligung des Landes über den KVJS/Landesjugendamt 
zentral organisiert, was die UMA-abgebenden Jugendämter entlasten wird. Mit 
den Aufnahmeländern Bayern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt erfolgte eine 
Kontaktaufnahme auf Amtschefebene zur Sicherstellung des reibungslosen Ab-
laufs der bundesweiten Verteilung.

6.  warum die bundesweite Verteilung zunächst nur befristet bis Mitte Dezem-
ber 2023 erfolgt;

Die Weisungen des Landes erfolgen grundsätzlich befristet. Die Länge der Befris-
tung ist von der Dynamik der Einreisetätigkeit abhängig und davon, inwieweit die 
anderen Bundesländer betroffen sind. 

7.  welche Fortschritte bei der Beschleunigung der behördlichen Altersfeststellung 
erreicht werden konnten;

Das Sozialministerium und das Justizministerium haben sich auf ein dezentrali-
siertes Verfahren an den weiteren Standorten Stuttgart und Freiburg zusätzlich 
zum bisherigen Standort in Heidelberg geeinigt. Für Freiburg findet derzeit bis 
zum 31. Dezember 2023 ein Testlauf statt. Der Standort Stuttgart soll bis zum  
1. Januar 2024 unter Federführung des Universitätsklinikums Heidelberg am Kli-
nikum Stuttgart entwickelt werden.

Die Organisation und Anmeldung zum medizinischen Verfahren erfolgt dabei 
weiterhin ausschließlich zentral über die Geschäftsstelle im Ankunftszentrum 
Heidelberg. Der Standort Heidelberg wird auch in Zukunft von zentraler Bedeu-
tung sein.

8.  in wie vielen Fällen (absolut und prozentual) festgestellt wurde, dass vorgeb-
lich minderjährige unbegleitete Flüchtlinge wissentlich falsche Angaben über 
ihr Alter gemacht haben;

Ob die Personen, die dem medizinischen Altersfeststellungsverfahren zugeführt 
werden, wissentlich falsche Angaben über ihr Alter machen, kann nicht beurteilt 
werden.

Es ist zu beachten, dass das medizinische Altersfeststellungsverfahren nur bei 
Zweifelsfällen durchgeführt wird. Personen, die offensichtlich minderjährig oder 
offensichtlich volljährig sind, werden nicht dem medizinischen Altersfeststel-
lungsverfahren zugeführt. Hilfsweise kann mitgeteilt werden, dass im Jahr 2022 
bei 39 Personen nach der medizinischen Altersfeststellung Volljährigkeit festge-
stellt wurde, das entspricht 37,9 Prozent bezogen auf alle Personen, die in diesem 
Rahmen medizinisch untersucht wurden. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 2 938 
junge Menschen vorläufig in Obhut genommen. Im Jahr 2023 wurde bis zum  
12. Oktober 2023 bei 45 Personen nach der medizinischen Altersfeststellung 
Volljährigkeit festgestellt, was einem Anteil von 46,9 Prozent entspricht. 

9.  welche straf- und asylrechtlichen Konsequenzen die missbräuchliche Inan-
spruchnahme dieses besonderen Schutzstatus üblicherweise nach sich zieht;

Die Durchführung des Asylverfahrens und somit auch Aussagen zu asylrecht-
lichen Konsequenzen einer missbräuchlichen Inanspruchnahme dieses beson-
deren Schutzstatus, obliegt der ausschließlichen Zuständigkeit des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das BAMF hat auf Anfrage wie folgt 
geantwortet:
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Während des Asylverfahrens greifen zugunsten von UMA die besonderen Verfah-
rensgarantien nach der RL 2013/32/EU (Verfahrensrichtlinie) und RL 2013/33/EU 
(Aufnahmerichtlinie).

Das BAMF berücksichtigt dabei das Primat der Jugendämter und legt im Asyl-
verfahren zunächst die Alterseinschätzung der Jugendämter zugrunde. Unter be-
stimmten Voraussetzungen besteht auch für das BAMF die Möglichkeit, bei be-
stehenden Zweifeln am Alter eine medizinische Altersdiagnostik zu beauftragen 
und das gutachterlich festgestellte Alter der Entscheidung im Asylverfahren zu-
grunde zu legen.

Wurde in der (falschen) Annahme einer bestehenden Minderjährigkeit ein Asyl-
verfahren für einen UMA formgerecht eröffnet, bedarf es zur Wirksamkeit der 
Antragstellung bei nachträglicher Feststellung der Volljährigkeit zum Zeitpunkt 
der Antragstellung i. d. R. der Unterschrift der/s Antragstellenden, nicht des/der 
Verfahrensbevollmächtigten.

Sofern im Entscheidungszeitpunkt dahingehend Überzeugungsgewissheit be-
stehen sollte, dass im konkreten Einzelfall von einer Identitätstäuschung auszu-
gehen ist, kommt auch eine Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbe-
gründet in Betracht.

Nach einem abgeschlossenen Asylverfahren ist gemäß § 73 Absatz 4 Asylgesetz 
(AsylG) die Anerkennung als Asylberechtigter oder die Zuerkennung des interna-
tionalen Schutzes zurückzunehmen, wenn sie aufgrund unrichtiger Angaben oder 
infolge Verschweigens wesentlicher Tatsachen erteilt worden ist und sie der/m 
Ausländer/in auch aus anderen Gründen nicht erteilt werden könnte. 

Die Rücknahme eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Absatz 5 oder 7 des Auf-
enthaltsgesetzes (AufenthG) erfolgt gemäß § 73 Absatz 6 Satz 2 AsylG, wenn die 
Feststellung fehlerhaft ist. 

Eine Täuschung von vorgeblich Minderjährigen über ihr Alter kann daher letzt-
lich zur Aufhebung des erteilten Schutzes führen, soweit die genannten gesetz-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Die Bewertung erfolgt stets abhängig von den individuellen Umständen des Ein-
zelfalls.

Nach § 95 Absatz 1 Nr. 5 AufenthG wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft, wer vorsätzlich entgegen § 49 Absatz 2 AufenthG 
eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollständig macht. Hierzu gehören 
auch Angaben zum Alter. Sofern die Ausländerbehörden allerdings nicht Kennt-
nis von einem Ausweisdokument erlangen, welches das tatsächliche Alter des 
Betroffenen belegt, müssten für eine strafrechtliche Verfolgung Anhaltspunkte für 
die Vorsätzlichkeit der falschen Angabe bestehen, um eine strafrechtliche Verfol-
gung zu ermöglichen. 

10.  welche Maßnahmen sie ergriffen hat, um die irreguläre Migration nach Ba-
den-Württemberg insgesamt stärker zu ordnen, zu begrenzen und zu kontrol-
lieren.

Der wesentliche Teil unerlaubter Einreisen nach Baden-Württemberg findet über 
die Bundesgrenze zur Schweiz statt. Die Zahl illegaler Grenzübertritte ist in den 
vergangenen Jahren überproportional angestiegen. 

Der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. Mai 2023 sieht unter 
anderem eine Intensivierung der Schleierfahndung an allen deutschen Binnen-
grenzen vor sowie lageabhängig die Einführung stationärer Grenzkontrollen und 
damit eine Etablierung des im Verhältnis zu Österreich bestehenden Grenzsiche-
rungskonzepts an anderen Binnengrenzen Deutschlands. Auf den Besuch von 
Bundesinnenministerin Faeser in Waldshut-Tiengen am 26. Juni 2023 hin wurde 
auf Initiative der Landesregierung am 7. Juli 2023 die Unterstützung der Bun-
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despolizei an der Schweizer Grenze durch die Landespolizei vereinbart. Zudem 
wurde eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Polizei der Schweiz ver-
einbart (siehe auch: Landtagsdrucksache 17/5036). 

Seit dem 16. Oktober 2023 werden zudem stationäre Kontrollen an den Binnengren-
zen, unter anderem zur Schweiz, durchgeführt. Baden-Württemberg hatte mit Nach-
druck um die Einführung dieser Kontrollen gebeten.

Lucha
Minister für Soziales, 
Gesundheit und Integration
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